
Zweite Satzung zur Änderung der Studienordnung und der Prüfungsordnung für 
den Studiengang Soziologie mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.)  

an der Technischen Universität Chemnitz 
Vom 4. Februar 2015 

 
Aufgrund von § 13 Abs. 4 i. V. m. § 34 Abs. 1 und § 36 Abs. 1 des Gesetzes über die Freiheit der 
Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz - SächsHSFG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 15. Januar 2013 (SächsGVBl. S. 3), geändert durch Artikel 24 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 1086), hat der Fakultätsrat der Fakultät für Human- und 
Sozialwissenschaften der Technischen Universität Chemnitz nachstehende Satzung erlassen: 
 

Artikel 1 
Änderung der Studienordnung  

Die Studienordnung für den Studiengang Soziologie mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) an der 
Technischen Universität Chemnitz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2013 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 36/2013, S. 2163), geändert durch Artikel 1 der Satzung vom 9. Juli 
2014 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 24/2014, S. 920), wird wie folgt geändert: 

 
1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„(1) Im Studium werden 180 LP erworben, die sich wie folgt zusammensetzen: 
1. Basismodule 
M1 Einführung in die wissenschaftlichen Arbeitsmethoden    4 LP (Pflichtmodul) 
M2 Allgemeine Soziologie: Grundlagen    14 LP (Pflichtmodul) 
M3 Einführende Vorlesungen in Spezielle Soziologien   10 LP (Pflichtmodul) 
 
2. Vertiefungsmodule 
M4 Allgemeine Soziologie: Vertiefung    18 LP (Pflichtmodul) 
M5 Grundlagen der empirischen Sozialforschung   18 LP (Pflichtmodul) 
M6  Spezielle Probleme und Techniken der quantitativen     
 Sozialforschung      16 LP (Pflichtmodul) 
M7 Spezielle Probleme und Techniken der qualitativen     
 Sozialforschung      13 LP (Pflichtmodul) 
M8  Sozialstrukturanalyse und Gesellschaftsvergleich    10 LP (Pflichtmodul) 
 
3. Schwerpunktmodule 
Aus den nachfolgenden vier Modulen (Spezielle Soziologien) sind zwei Module auszuwählen: 
M9       Arbeits- und Organisationssoziologie     14 LP (Wahlpflichtmodul) 
M10     Techniksoziologie                      14 LP (Wahlpflichtmodul) 
M11     Gesundheitssoziologie      14 LP (Wahlpflichtmodul) 
M12     Politische Soziologie      14 LP (Wahlpflichtmodul) 
 
4. Ergänzungsmodule 
M13 Berufsorientierung und Praktikum    12 LP (Pflichtmodul) 
M14 Präsentation und Moderation       5 LP (Pflichtmodul) 
M15 Grundlagen einer Nachbardisziplin      9 LP (Pflichtmodul) 
M16 Sozialpsychologie        6 LP (Pflichtmodul) 
 
5. Modul Bachelor-Arbeit 
M17    Bachelor-Arbeit       17 LP (Pflichtmodul)“ 
  
2. Die Anlage 1 der Studienordnung (Studienablaufplan) wird durch nachfolgende Anlage 1 
(Studienablaufplan) ersetzt. 
 
3. In der Anlage 2 der Studienordnung (Modulbeschreibungen) werden die Modulbeschreibungen für die 
Module M3, M9 und M14 durch die in der nachfolgenden Anlage 2 (Modulbeschreibungen) enthaltenen 
Modulbeschreibungen für die Module M3, M9 und M14 ersetzt. 
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Artikel 2 

Änderung der Prüfungsordnung 
Die Prüfungsordnung für den Studiengang Soziologie mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) an der 
Technischen Universität Chemnitz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2013 
(Amtliche Bekanntmachungen Nr. 36/2013, S. 2163), geändert durch Artikel 2 der Satzung vom 9. Juli 
2014 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 24/2014, S. 921), wird wie folgt geändert: 
 
§ 25 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„(1) Folgende Module sind Bestandteile der Bachelorprüfung: 
 
1. Basismodule 
M1   Einführung in die wissenschaftlichen 
        Arbeitsmethoden                                                     4 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung   4 
M2   Allgemeine Soziologie: Grundlagen     14 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 14 
M3   Einführende Vorlesungen in Spezielle Soziologien    10 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 10 
 
2. Vertiefungsmodule 
M4   Allgemeine Soziologie: Vertiefung      18 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 18 
M5   Grundlagen der empirischen Sozialforschung    18 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 18 
M6   Spezielle Probleme und Techniken der quantitativen 

  Sozialforschung        16 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 16 
M7   Spezielle Probleme und Techniken der qualitativen 
        Sozialforschung        13 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 13 
M8   Sozialstrukturanalyse und Gesellschaftsvergleich      10 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 10 
 
3. Schwerpunktmodule 
Aus den nachfolgenden vier Modulen (Spezielle Soziologien) sind zwei Module auszuwählen: 
M9     Arbeits- und Organisationssoziologie     14 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 14 
M10   Techniksoziologie                   14 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 14 
M11   Gesundheitssoziologie        14 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 14 
M12   Politische Soziologie       14 LP (Wahlpflichtmodul) Gewichtung 14 
 
4. Ergänzungsmodule   
M13   Berufsorientierung und Praktikum         12 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 12 
M14   Präsentation und Moderation        5 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung   5 
M15   Grundlagen einer Nachbardisziplin       9 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung   9 
M16   Sozialpsychologie          6 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung   6 
 
5. Modul Bachelor-Arbeit 
M17   Bachelor-Arbeit        17 LP (Pflichtmodul)  Gewichtung 17“ 
 
 
 

Artikel 3 
Neubekanntmachung 

Der Rektor der Technischen Universität Chemnitz wird ermächtigt, den Wortlaut der Studienordnung 
sowie der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Soziologie in der vom Inkrafttreten dieser 
Satzung an geltenden Fassung neu bekannt zu machen. 
 

 
Artikel 4 

Inkrafttreten und Übergangsregelung 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz in Kraft.  
 
Sie gilt für alle Studierenden, die ihr Studium ab dem Wintersemester 2015/2016 aufgenommen haben.  
Für die vor dem Wintersemester 2015/2016 immatrikulierten Studierenden gelten die Studienordnung und 
die Prüfungsordnung für den Studiengang Soziologie mit dem Abschluss Bachelor of Arts (B.A.) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2013 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 36/2013, S. 
2163), geändert durch Artikel 1 und 2 der Satzung vom 9. Juli 2014 (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 
24/2014, S. 920), fort.   
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät für Human- und 
Sozialwissenschaften vom 14. Januar 2015 und der Genehmigung durch das Rektorat der Technischen 
Universität Chemnitz vom 28. Januar 2015. 
 
Chemnitz, den 4. Februar 2015 
 
Der Rektor 
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
Prof. Dr. Arnold van Zyl 
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Basismodul 

Modulnummer M3 
 

Modulname Einführende Vorlesungen in Spezielle Soziologien 
 

Modulverantwortlich Direktor des Instituts für Soziologie (mit den Professuren Soziologie 
mit dem Schwerpunkt Gesundheitsforschung, Allgemeine Soziologie 
mit dem Schwerpunkt  soziologische Theorien, Technik- und 
Industriesoziologie und der Juniorprofessur Techniksoziologie mit 
dem Schwerpunkt Internet und neue Medien) 
 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In den Vorlesungen werden die zentralen Begriffe, Theorien, 
Forschungsmethoden und Forschungsgebiete sowie gegebenenfalls 
bedeutsame empirische Studien sowie relevante Berufsfelder der am 
Institut vertretenen Speziellen Soziologien „Techniksoziologie“, 
„Gesundheitssoziologie“, „Politische Soziologie“ sowie „Arbeits- und 
Organisationssoziologie“ behandelt. 
 
Qualifikationsziele: Ziele der Vorlesungen sind, einen orientierenden 
Überblick über die vier am Institut für Soziologie vertretenen 
Vertiefungsgebiete zu geben und dabei breite grundlegende 
Kenntnisse über soziologische Forschungsfelder zu vermitteln. Die 
Studierenden sollen dabei auch in die Lage versetzt werden, 
qualifiziert die Wahl ihrer weiteren Studienschwerpunkte (Module 9, 
10, 11 und 12) zu treffen. 
 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Vorlesung. 

 V: Einführung in die Techniksoziologie (2 LVS)  

 V: Einführung in die Gesundheitssoziologie (2 LVS) 

 V: Einführung in die Politische Soziologie (2 LVS) 

 V: Einführung in die Arbeits- und Organisationssoziologie 
                                                                                          (2 LVS) 
 

Voraussetzung für die 
Teilnahme 

keine 
 
 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 
 
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungspunkten. 
 
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im 
Einzelnen sind folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 

 90-minütige Klausur zu einer angebotenen Vorlesung  

 90-minütige Klausur zu einer weiteren angebotenen Vorlesung 
Die Wahl der Prüfungsleistungen soll der beabsichtigten Wahl der 
Vertiefung in den Schwerpunktmodulen M9-M12 entsprechen. 
 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 10 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote 
sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 

 Klausur zu einer angebotenen Vorlesung, Gewichtung 1 - 
Bestehen erforderlich 

 Klausur zu einer weiteren angebotenen Vorlesung, Gewichtung  
1 - Bestehen erforderlich 
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Häufigkeit des 
Angebots 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
 
 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden 
von 300 AS. 
 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein 
Semester. 
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Schwerpunktmodul 

Modulnummer M9 
 

Modulname Arbeits- und Organisationssoziologie 
 

Modulverantwortlich Professur Technik- und Industriesoziologie 
 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: Im Modul werden vertiefend Grundbegriffe, zentrale 
Problemfelder und Theorien, typische Forschungsmethoden sowie 
wichtige Untersuchungen und Forschungsergebnisse des Fachs 
behandelt. Die Übung wendet sich dabei vor allem ausgewählten 
basalen Fragen zu, während das Seminar auf fortgeschrittenem 
Niveau aktuelle Themen und Probleme der Speziellen Soziologie 
diskutiert. 
 
Qualifikationsziele: Aufbauend auf die im Modul 3 in der 
entsprechenden Vorlesung zur Arbeits- und Organisationssoziologie 
vermittelten Grundlagen ist Ziel des Moduls, den Studierenden 
vertiefte Kenntnisse des Fachs zu vermitteln, die sie in die Lage 
versetzen, sich eigenständig auf erweiterter Grundlage mit Themen, 
Thesen, Theorien und Methoden der speziellen Soziologie zu 
beschäftigen sowie gegebenenfalls selbständig begrenzte Transfers 
in andere wissenschaftliche Bereiche vorzunehmen und/oder das 
Wissen für die Anwendung in Praxisfeldern aufzubereiten. 
 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Übung und Seminar. 

 Ü: Arbeits- und Organisationssoziologie, Grundlagen          (2 LVS) 

 S: Arbeits- und Organisationssoziologie, aktuelle Probleme 
                                                                                                     (2 LVS) 
 

Voraussetzung für die 
Teilnahme 

Modul M3 - Einführende Vorlesungen in Spezielle Soziologien 
(Klausur zur Vorlesung Einführung in die Arbeits- und 
Organisationssoziologie) 
 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 
 
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen für die Prüfungsleistung 
und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzungen sind folgende Prüfungsvorleistungen 
(mehrfach wiederholbar): 

 15-minütiges Referat (bei Gruppenleistung je Studierender) in 
der Übung Arbeits- und Organisationssoziologie, Grundlagen 

 25-minütiges Referat (bei Gruppenleistung je Studierender) im 
Seminar Arbeits- und Organisationssoziologie, aktuelle 
Probleme  

 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 

 30-minütige mündliche Prüfung zum Inhalt des Moduls  
 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 14 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote 
sind in § 10 der Prüfungsordnung geregelt. 

 

Häufigkeit des 
Angebots 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
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Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden 

von 420 AS.  
 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf zwei 
Semester.  
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Ergänzungsmodul 

Modulnummer M14 
 

Modulname Präsentation und Moderation 
 

Modulverantwortlich Direktor des Instituts für Soziologie  
 

Inhalte und 
Qualifikationsziele 

Inhalte: In diesem Modul werden die theoretischen Grundkenntnisse sowie 
praktische Techniken des Präsentierens und Moderierens eingeübt. 
 
Qualifikationsziele: Ziel ist die Vermittlung und Einübung von 
Präsentations- und Moderationskompetenzen und damit von 
Schlüsselqualifikationen, die in vielen Berufsbereichen universell 
anwendbar sind. 
 

Lehrformen Lehrform des Moduls ist die Übung. 

 Ü: Präsentations- und Moderationstechniken                      (2 LVS) 
 

Voraussetzung für die 
Teilnahme 

keine 
 
 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

--- 
 
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzung für die einzelnen 
Prüfungsleistungen  und die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung sind 
Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten. 
Zulassungsvoraussetzung für die Prüfungsleistung Hausarbeit ist die 
Prüfungsleistung:  

 Anrechenbare Studienleistung:  Präsentationsleistung  
 

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus zwei Prüfungsleistungen. Im Einzelnen sind 
folgende Prüfungsleistungen zu erbringen: 

 Anrechenbare Studienleistung: 25-minütige mündliche 
Präsentationsleistung (bei Gruppenleistung je Studierender) unter 
Verwendung optischer Präsentationshilfen, die zur Dokumentation und 
Bewertung aufgezeichnet wird 

Die Studienleistung wird angerechnet, wenn die Note der Studienleistung 
mindestens „ausreichend“ ist. 

 Hausarbeit (Präsentationsmaterialien im Umfang von ca. 15-20 Seiten, 
z.B. Powerpoint-Folien mit erläuterndem Text zum didaktischen und 
medientechnischen Konzept, Bearbeitungszeit 4 Wochen) 

 

Leistungspunkte und 
Noten 

In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben. 
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in 
§ 10 der Prüfungsordnung geregelt. 
Prüfungsleistungen: 
• Anrechenbare Studienleistung:  Präsentationsleistung, Gewichtung 1 
• Hausarbeit (Präsentationsmaterialien), Gewichtung 1    
 

Häufigkeit des 
Angebots 

Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 
 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studierenden von 
150 AS.  
 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 
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